










































































































































































































































































































sei für das Grundstück Brückenstraße Nr.3 für ewige Zeiten eine zusätzlich 
bezogene Strommenge für den Preis von 20 Pfennig pro Kilowattstunde 
garantiert worden; und diese Zusage könnte auch für die Stadt ein Risiko sein, 
denn „wer kann wissen, welche industrielle Unternehmen im laufe der 
Jahrhunderte auf qer immerhin 135 Quadratmeter großen Fläche entstehen 
können." 

Der Vertrag zwischen der Stadt und Elise Bintzer wird am 13.11.1907 
notariell abgeschlossen, das Gerinne kurz darauf geschlossen, und das so 
gewonnene Wasser kann die im Jahre 1908 eingebaute Turbine im zweiten, 
bisher ungenutzten Reservoir des neuen E-Werkes treiben. Die ursprünglich 
vorgesehene unentgeltliche Stromlieferung wird im Vertrag anderweitig 
geregelt. 

Noch betreiben die Bintzers - wie erwähnt - die Grafenmühle als 
Kunstmühle weiter; aber auch sie kann gegen ihre Rivalen, die Großmühlen 
im Land und gegen die Herrschaftsmühle am Mühlengraben, nicht beste­
hen. 

1) Schwarz : Alte Mühlen, S.33 
2) Vgl. Wasserbaumitteilungen, Heft 20 
3)  L. Hochhuth, 5 .16 
4)  Fritsche : Eschwege 1637, S.37 

Die Bintzersche Doppelmühle: Brückenstraße Nr. 1 und 3 mit umbauten 
Mühlrad und den beiden Einlaufschützen 
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Die Herrschaftl iche Mühle 

Am anderen Werra-Ufer, schräg gegenüber den Mühlen 11uffm Roste", 
lag jene Mahlmühle, d ie in der E inleitung zum § 27  der Katastervorbeschre i­
bung mit den anderen genannt w ird : 

11 Bef inden s ich bei hies iger Stadt an dem paragrapho 3 beschr iebenen 
Werrafluß 1 Mahl-, 2 Walke-, 3 Loh-: und 2 Schlagmühlen ... " 

Die Geschichte d ieser Mahlmühle ist in e iner Gedenktafel am heut igen 
renovierten Nachfolgegebäude in Kurzform zusammengefaßt : 

11 Ludwig der Fr iedsame erbaute 1433 d ie erste Schloßmühle. Nach 
deren Zerstörung im 30-jähr igen Kr ieg 1637 wurde 1686 durch Land­
graf Wilhelm eine neue Schloßmühle err ichtet. Sie wurde im 19.Jahr­
hundert stark verändert und 1981 unter Erhalt e in iger Baute i le rekon­
struiert." 

Solch eine Verd ichtung gesch ichtl icher Daten b irgt d ie Gefahr in sich, 
wichtige Zusammenhänge zu zerre ißen, wodurch beim Leser Irritat ionen 
hervorgerufen werden. So müßte n icht nur das Erbauungsjahr in 1443 
geändert 1 l, sondern auch in d ie Zeitspanne zwischen 1637 und 1686 eine 
Ergänzung eingeflochten werden; denn der Leser w ird s ich fragen, w ie d ie 
Eschweger Bürger 50 Jahre lang ohne d iese Mühlenanlage mit ihren zehn 
Mahlgängen, d ie b isher als Bannmühle das lebensnotwend ige Mehl und 
Schrot geliefert hatte, ihre tägliche Nahrung sichern konnten. 

Wie groß der Brandschaden des Jahres 1637 gewesen se in mag, läßt uns 
Winkelmann in dem lapidaren Satz se ines Berichtes erahnen:2 i 

,, ... d ie unter dem Schloß gelegene Herrl iche Mühle m it v ielen Mahlgän­
gen und Wasserkunst s ind auch eingeäschert worden." .  

Anzunehmen ist, daß unmittelbar nach dem Brande von 1637 - noch in 
den Wirren des Kr ieges - Landgraf Wilhelm VI. d ie Mühle nur prov isorisch 
hat err ichten lassen, um die Bevölkerung m it dem Notwendigsten versorgen 
zu können. So weisen d ie Amtsrechnungen aus den v ierz iger Jahren w ieder 
Mühlgelder aus.3 l 

Mit der Err ichtung des „kostbaren Mühlenbaues" dürfte nach einer Akte 
des Staatsarchivs Marburg 11 Fürstl iche Mühle und Wehrbau an der Werra zu 
Eschwege" im Jahre 1680 begonnen worden se in; denn in d ieser Akte 
werden die re inen 11 D ienstgelder" für Mühl- und Wehrbau, d ie anteilsmäßig 
von den Ämtern Eschwege, Rotenburg, Sontra, Wanfr ied, Treffurt, Ludwig­
stein, Gle ichen und Plesse zu le isten waren, m it 4 865 1/2 Rt. angegeben. 
Dil ich4l schre ibt von d ieser Mühle, daß s ie e ine Bannmühle war, se it ihrer 
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Die Herrschaftliche Mühle (Ausschnitt aus Braun-Hagenberg, 1580) 

ersten Errichtung acht Mühlräder und Mahlgänge hatte und alles Wasser für 
ihren Betrieb brauchte. 

Es muß auch die letzte Feuersbrunst erwähnt werden, die am 6.0ktober 
1791 - also nach der Katastervorbeschreibung von 1769 - die Fürstliche 
Mühle einäscherte5 >; denn erst der folgende Bau - von Grund auf neu 
errichtet - ist uns in Skizzen und späteren Fotos, wenn auch stark verändert, 
erhalten geblieben. Diese und ihre Vorgängerin - beide vermutlich ähnlich in 
Grundfläche, baulicher Substanz und auch im Erscheinungsbild - sollen nun 
in jene Epoche führen, die in Katasteraufzeichnungen, Akten, Rechnungen, 
Verträgen usw. im Eschweger Archiv schlummert und die mit den Ausfüh­
rungen der Katastervorbeschreibung von 1769 beginnt: 
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,, .. . davon die Mahlmühle oftgedachter Rheinfelsischer Herrschaft 
zuständig. Es ist dieselbe mit 8 unterschlächtigen Mahl- und Sehrot­
gängen versehen, derer jeder durch ein apartes Rad getrieben wird, 
und können auf ersteren bei zureichigem Getreide wohl alle 24 Stun­
den 6 bis 7 Malter gemahlen werden . Wegen Mangels des Wassers 
hat diese Mühle gar nicht stille zu stehen nötig; wohl aber, wann 
dasselbe in Herbst- und Frühjahrszeiten allzu groß, die Räder aber 
nicht in die Höhe gewunden werden können, bleibt solche wenigstens 
bis auf das vordere Rad stehen, welches jedoch von dem verfa llenen 
Wehr, damit das Wasser nicht behörig geleitet werden kann herrüh-



ret. Es ist aber dieselbe vorjetzo jährlich um 1200 Reichsthaler ver­
pachtet, wogegen aber ernennte Rheinfelsiche Herrschaft, so oft diese 
Mühle stillestehet, den täglich ertragenen Pacht auf so viel Zeit, als 
solche nichts kleinmachen kann, erlassen und für die Hauptkosten 
stehen muß." 

Vom Bannrecht und der Mühlenordnung 

Über Jahrhunderte hinweg hat die Mühle der Bevölkerung als Mehlmühle 
gedient, Stadt und Umland als Bannmühle mit Mahlgut versorgt. Bannmühle 
war sie bis zum Jahre 1837 - ausgenommen die Jahre der französischen 
Besetzung zwischen 1807 und 1813; zur Bannmeile gehörte das Stadtgebiet 
von Eschwege mit dem Ort Grebendorf . Unter Androhung einer Strafe war 
jedermann verpflichtet, sein Getreide nur in dieser Mühle mahlen zu lassen. 
Dieser Mühlenbann hatte früher der Äbtissin und später dem Landesfürsten 
sichere Einnahmen gebracht, und als im Jahre 1834 mit dem Tode des letzten 
Landgrafen Victor Amadeus die „Rotenburger Quart" ihr Ende fand, bleibt die 
Mühle mit ihrem fortbestehenden Bannrecht eine Einnahmequelle des 
Kurfürsten; doch dies nur einige Jahre. Am 30.12.1837 wird der Mühle, die 
in den Akten als „Herrschaftsmühle", ,,landesherrliche Mühle" oder „ Fürst­
liche Mühle" geführt wird, das alte Bannrecht entzogen und die Mühle selbst 
der Aufsicht der Stadt unterstellt. Von diesem Jahre an existieren die ältesten 
Belege im städtischen Archiv. 

Soweit bekannt, wurde die erste hessische landesherrliche Mühlenord­
nung unter Landgraf Moritz am 1.1. 1615 erlassen6) . Als absoluter Herrscher 
unterwarf der Landgraf auch sämtliche Mühlen seiner Kontrolle; im ersten 
Abschnitt der damaligen Mühlenordnung wird Aufsicht und Verantwortung 
geregelt, im zweiten die Mahlgebühren. 

Nach dem „Viertel" zu 16 Metzen muß nach der Vorschrift abgerechnet 
werden, und die Mühlenmetze (Molter oder Malter) ist die obligatorische 
Naturalabgabe. Als Mahllohn wurde je „Viertel" Korn eine Mühlenmetze 
Kleie entnommen, außerdem bekam der Müllerknecht 5 Heller. Von 30 
„Vierte l" - einer „gantzen Maltze" - berechnete man einen gehäuften 
Scheffel, und der Müllerknecht bekam 4 Albus als Lohn. Vom „Viertel" 
Weizen wurde als Molter eine Mühlmetze und zusätzlich noch eine Mühl­
metze Kleie entnommen; der Knecht erhielt 6 Heller. Von diesem Lohn 
mußten die Mül lerknechte ihre Unterkunft und Verpflegung bezahlen. 

Die Mahlmetze wurde stets in jener Getreideart entrichtet, welche die 
Mahlgäste zum Mahlen brachten; ihre Höhe setzte der Landesherr oder 
später örtliche Instanzen fest oder entstand aus dem Gewohnheitsrecht. In 
Deutschland betrug die Mahlmetze zwischen 1/ 16 und 1/20 des Getreides 
je nach Land; deshalb ist es schwierig, sich ein exaktes Bild über den 
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sogenannten Müllerlohn zu verschaffen. Während unser Eschweger Frucht­
gemäß 1 Malter = 4 Scheffel und 1 Scheffel = 4 Metzen war, kamen im 
benachbarten Eisenach auf einen gestrichenen Scheffel = 16 Metzen. Zum 
Eschweger Fruchtgemäß vermerkt der Katastervorspann : ,,Die Stadt hat zwar 
in der Bemessung ein apartes Fruchtgemäs und hält 1 Malter 4 Scheffel und 
1 Scheffel 4 Metzen ... es sind aber solche dem Casseler gleich." 

Im zweiten Abschnitt der ersten hessischen Mühlenordnung wird ver­
fügt, daß die Bäcker nach altem Brauch nur Leihbeutel des Müllers benutzen 
dürfen und die Leihgebühr für ein 11 Beckerguth" (das waren vier Viertel 
Weizen) 1 Albus betrug. Wer durch falsche Mahlgutangaben mehr mahlen 
ließ, verlor das gesamte Mahlgut an den Fürsten. 

Das Mahlgut durfte erst nach der Ausgabe der 11Zeichen", die vom 
Mahlgast selbst oder vom Müllerknecht vor dem Mahlen in einen verschlos­
senen Behälter geworfen werden mußten, gemahlen werden. Sonnabends 
fand dann die Verrechnung der abgegebenen Zeichen mit dem Moltergut 
statt, das auf den Fruchtboden der Herrschaft geschüttet wurde. Gemahlen 
wurde nach der Reihenfolge des Eintreffens der Mahlgäste : 11Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst ." Höfliches Benehmen gegenüber den Mahlgästen war 
Pflicht für das gesamte Mühlenpersonal. Den Müllerknechten war im Müh­
lenregal befohlen, keine Steine leer laufen zu lassen und die Achsen stets zu 
schmieren; sollte durch Trockenlaufen eines Lagers ein Brand entstanden 
sein, drohte dem Knecht Gefängnis. 

Die besondere Stellung der Mühle innerhalb der Gesellschaft war eben­
falls im Recht von 1615 verankert : Alles Fluchen, Schelten und Schimpfen 
war in der Mühle verboten; Feuer-, Hieb- und Stichwaffen durften nicht 
mitgebracht werden und fremden Personen war das Betreten der Mühle 
verboten, ebenso das Angeln für den Müller und die Müllerknechte . Verbo­
ten war auch das Anfeuchten der Frucht, deshalb gehörte zu jeder Mühle ein 
polierter Stahl, der Feuchtigkeit im Mehl anzeigte. Andere Verbote lauteten : 
Müllerknechte durften nicht verheiratet sein; auch ihr Mahlgut durfte nur 
gegen „Zeichen" gemahlen werden; und die Ausfuhr der Frucht aus der Stadt 
war untersagt . 

Im Jahre 1 722 hat dann Landgraf Karl das Mühlenregal von 1 6 1 5  in 
verschiedenen Punkten den veränderten Bedingungen angepaßt : die Mahl­
periode begann jetzt bereits am 1 .September, Müller und Müllerknechte 
durften verheiratet sein, und Mahlgäste, die mehr als 10 Metzen mahlen 
wollten, konnten dies nur nachts tun. Der Müller hatte jetzt - für jeden 
sichtbar - eine Tafel in der Mühle aufzuhängen, auf der die Reihenfolge der 
Mahlgäste zu notieren war. Trinkgelder anzunehmen war generell verboten, 
und weil die Müller immer häufiger ihre Mühle verlassen hatten, um am Spiel 
oder an Zechgelagen teilzunehmen, ordnete der Landgraf Residenzpflicht 
an. 
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So manche Mühlenordnung verblüfft durch ihre Schärfe (z .B .  die Ham­
burger) und ist voller Mißtrauen gegen den Müller, nimmt aber den Mahlgast 
in Schutz . So wird in den Ausführungen von Thon „Über das Mühlengebre­
chen ... " aus dem Jahre 1828 seitenweise über die Unehrlichkeiten eines 
Teiles der Müller berichtet . Thon schreibt : 

,,Wenn soviele Millionen Menschen und zwar Menschen der dürftig­
sten Classe, die nur von ihrer Händearbeit leben müssen, unter der 
Geisel eines der gräßlichsten Polizeigebrechen seufzen, wenn die 
Polizei bisher in den meisten Staaten der Willkür der Müller die Deci­
mation des Publikums preisgab, wenn keine richtige Mahlmetze 
bestimmt war, . .. so gilt es . .. gegen jene anmaßlichen Gewerken in 
die Schranken zu treten und auf die Auflösung und Vernichtung dieser 
so wichtigen Polizeigebrechen bedacht zu seyn .. . " 

Der Autor nimmt aber die redlichen Müller aus, die 
„sich durch Ordnung, Pünktlichkeit ... Uneigennützlichkeit bei dem 
Gewerbe des Mühlenwesens von den anderen fernhalten." 

Betrügereien gab es in vielen Mühlen nicht nur beim Abmetzen, und 
Thon schreibt weiter : 

,, ... die Polizei findet in Mühlen noch gar verschiedene andere Miß­
bräuche und betrügerische Einrichtungen, mittels deren die Mahlgäste 
benachtheiligt werden." 

Wegen der gehäuften Mißbräuche, die in allen Ländern vorkamen, 
erließen die Landesherren zum Schutze der Mahlgäste die Mühlenordnun­
gen. So verfügt die sächsische aus dem Jahre 1618: 

,,Der Müller oder sein bestalt Gesinde sollen im Beysein der Mahlgä­
ste .. . Metzen von allen Getreide . . .  mehr nicht denn die zwanzigste 
Metzen gehäuft ... zur Metze nehmen und in den Metzkasten schüt­
ten ." 

Bereits im Jahre 1581 wollte Sachsen die Betrügereien beim Metzen 
unterbinden, indem „Mühlwagen" eingeführt wurden; die Müller hatten dann 
Anspruch auf 7 Pfund Lohn von 1 Sömmer (ca. 1 Zentner). Da aber gerissene 
Müller durch das „netzen" (Nässen) des Getreides das Gewicht manipulier­
ten, scheiterte das Einführen der Waagen am Widerstand der Mahlgäste ; es 
blieben nur die scharfen unangekündigten Kontrollen . 

Aber nicht nur die Müller, auch die Müllerburschen waren in Betrügerei­
en verwickelt, und ihr gele isteter Eid, den jeder Müllerknecht vor Antritt der 
Lehre oder bei Eintritt in ein neues Arbeitsverhältnis zu geloben hatte, scheint 
oft nur ein Lippenbekenntnis gewesen zu sein. Diese Gelöbnisse, die Städte, 
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Gemeinden oder befugte Kontrollorgane abnahmen, wurden in den „Eidbü­
chern" als Beweis des geleisteten Eides dokumentiert. So ist im Göttinger 
Eidbuch folgender Eid eingetragen: 

,, Ihr solt schwören einen Eid zu Gott und auf sein heiliges Evangelium, 
daß ihr bei den Euch als Müllerknechten obliegenden Geschäfften 
stets mit der größten Treue gegen Eueren Dienstherren wie im Übri­
gen Verfahren, die zum Mahlen Euch überlieferte Frucht jederzeit un­
verkürzt abliefern, desgleichen das gemahlene Getreide den Eigenthü­
mern ebenfalls ungeschmälert zu stellen und es sofort dem Magistra­
te anzeigen wollet, wenn von dem Letzteren sich irgend sonst jemand 
etwas aneignet, mit einziger Ausnahme dessen . was den Mühlenmei­
stern gesetzlich gebühret, desgleichen, daß Ihr unter keinen Umstän­
den Getreide, es gehöre, wem es wolle, zum Vermahlen annehmen 
wollet, ferner Euch nicht durch Ablieferung des Steuerzettels nachge­
wiesen worden, daß die Königlich und städtische Steuer davon ent­
richtet ist, und Ihr es jederzeit ungesäumet dem Magistrate anzeigen 
wollet, wann heimlich oder öffentlich Frucht zum Vermahlen in die 
Mühle gebracht wird, wenn die Steuer noch nicht entrichtet ist oder in 
den Säcken mehr Frucht enthalten ist, als nach den darüber gelösten 
Steuer-Quittungen darin enthalten sein darf und von dieser Eurer 
Pflicht weder durch Gunst oder Freundschaft noch Geschenke abbrin­
gen lassen, daß Ihr überhaupt Euch so aufführen und betragen wollet, 
wie es einem rechtschaffenen und einem gewissenhaften Müllerbur­
schen und Müllerknechte gebühret so wahr Euch Gott helfe ... " 
31.Juli 1834 

Wenden wir uns nach dem Exkurs wieder der „landesherrlichen Mühle" 
an der Werra und ihrem entzogenen Bannrecht zu. 

Wenn es nach den freiheitlichen Bestrebungen der Französischen Revo­
lution nun nicht mehr möglich war, die Mahlgäste in eine Bannmühle zu 
verpflichten, so wollten die Landesherren auf die bisher so sichere Einnah­
mequelle doch nicht verzichten. Neue Gesetze wurden erlassen; Vorreiter 
war das Königreich Preußen, das als Folge der Revolution bereits im Jahre 
1818 ein Gesetz erließ, das - im selben Jahr vom Großherzogtum Hessen 
übernommen - die Einnahmen des Fürsten absicherte und dem Müller eine 
gewisse Freizügigkeit erlaubte. Im Punkt 2 dieses Gesetzes heißt es: 

,,Der Anspruch auf Aufhebung des Mühlenzwanges ist nur den Pflich­
tigen, keineswegs aber den Berechtigten zuzustehen ... Kein Müller 
kann wider seinen Willen genöthigt werden, seine Zwangsrechte 
thei !weise aufzugeben." 
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Blieb der Anspruch der bisherigen Rechte - jetzt in anderer Form - für die 
Landesherren bestehen und bestanden sie auf deren Einhaltung, so verzich­
teten viele Müller auf ihre Rechte, sich Vieh ha lten zu dürfen, weil sie mit 
diesem Verzicht auch von der Verpflichtung befreit wurden, für den Bann­
herrn Treibvieh zu halten. 

Auch in Eschwege war der Müller zur Zeit des Bannes zu diesem Dienst 
verpflichtet; er hatte auf jenem Stück Land und Wiese zwischen Schleuse 
und zweitem Werraarm, das heute noch die Flurbezeichnung „Müllers 
Weiden" trägt, das sogenannte Treibvieh zu ha lten. 

Im laufe der Jahre verloren dann alle sogenannten Rechte und Pflichten, 
die einst durch landesherrliche Konzessionen oder durch wechselseitige 
Verträge zwischen Müller und Mahlgästen entstanden waren, an Bedeutung, 
falls sie die natürliche Freiheit des Menschen einengten. Doch der Übergang 
zu einer bedingten Freizügigkeit verlief nicht reibungslos, denn die Fürsten 
verzichteten ungern auf liebgewonnene Privilegien. 

So entstand wegen des entzogenen Bannrechtes und seiner Folgen 
zwischen dem Kurfürstlichen Kreis- bzw. Rentamt und der Stadt ein langer 
Schriftwechsel über die Entschädigungsansprüche der „höchsten Landes­
herrschaft". Um von Seiten der Kurfürstlichen Regierung Entschädigungsan­
sprüche stellen zu können, mußten von ihr die Bannpflicht, das Einzugsgebiet 
und der dem Bann unterworfene Personenkreis nachgewiesen werden. Die 
Stadt stellte dazu eine Bescheinigung aus, ,,daß der Bann der Stadt Eschwege 
in die hiesige herrschaftliche Mühle so lange, als die ältesten noch lebenden 
Leute sich zu erinnern wissen, factisch bestanden habe, mit Ausnahme der 
Jahre 1807 bis 13 .. . und mit Ausnahme der schriftsässigen Personen." 

Fixierte Entschädigungsansprüche an d ie Stadt, der die Mühle ab 1837 
verwaltungsrechtlich unterstellt wurde, konnten wegen der Taxierung etwai­
ger Einnahmeverluste nicht geliefert werden, daher scheint dieses Problem 
ungelöst geblieben zu sein. 

Die Kurfürstlichen Instanzen versuchten deshalb, weiterhin an den lau­
fenden Einnahmen der Mühle beteiligt zu bleiben, und um eine Kontrolle zu 
haben, verpflichteten sie die Stadt zur Einsendung von Einwohnerlisten. 
Erwähnt werden muß noch, daß fast gleichzeitig mit der Befreiung vom Bann 
auch die Naturalentlöhnung entfiel und sich die „Geld-Äquivalente" langsam 
einbürgerte, die nach den Befürchtungen der Kurfürstlichen Regierung zu 
Mindereinnahmen führen könnte. In den Jahren 1838/39 brachte ein Malter 
verkaufter Weizen der „Staatskasse" zwischen 6 und 8 Reichsthaler, 1 
Malter Korn 5 -6 Rt. und Schrot, je nach Zusammensetzung, zwischen 3 und 
5 Rt . 

Um den von der Mühle abzuliefernden Mahllohn (Mahlsteuer) kontrollie­
ren zu können, mußte jeder Sack mit Mahlgut sofort vom Müller mit einer 
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Nummer versehen und aufgelistet werden . Wie in Göttingen, so war es auch 
in der Eschweger Mühle verboten, nicht numeriertes Getreide zu vermah­
len. 

In den ersten Jahren der Lohnumstellung blieben die Einnahmen aus der 
Mühle konstant, weil wahlweise noch mit Naturalien bezahlt werden konnte, 
und die Befürchtung des Kurfürstlichen Rentamtes, daß die Bevölkerung 
verstärkt Kartoffeln anbauen könnte, um Mahllohn zu sparen, trat noch nicht 
ein . Trotzdem verlangte das Rentamt auf Veranlassung von Kassel jährlich 
Aufstellungen, die einen Überblick vom Getreide- und Kartoffelanbau er­
möglichten. In einem Schreiben aus dem Jahre 1842 kann die Stadt noch 
melden, daß der Kartoffelanbau zwar zugenommen hat, der Verbrauch an 
Brotfrüchten aber nicht gelitten habe. 

Weil ein Staat immer mißtrauisch zu sein scheint, verlangte das Kurf. 
Rentamt von der Stadt eine Liste aller Eschweger Bürger aus den letzten 
sechs Jahren vor der Aufhebung des Bannrechtes . Da in jenen Jahren 
regelmäßig alle zwei Jahre Volkszählungen durchgeführt wurden, konnte die 
Stadt auf diese Zahlen zurückgreifen7l

: 

1831 81 7 Häuser 5085 Einwohner 
1 83 3  794 II  5 3 94 I I  

1 83 5 788 I I  5 5 90 II 

1 83 7 92 7 II  5 694 II 

Die Stadt ergänzt ihre Aufstellung mit dem Zusatz, daß 
111.die Ernten in den letzten 10 Jahren mit Ausnahme des 1842ten 
Jahres durchschnittlich ergiebig genannt werden können, 
2 .  die Fruchtpreise niedrig waren .. . und viel konsumiert wurde, 
3 .  die Bevölkerung hierselbst zugenommen hat." 

Insgesamt gesehen, scheint der Einnahmeverlust nach Aufhebung des 
Bannes nur gering gewesen zu sein, denn in einem städtischen Schreiben ist 
zu lesen, daß 11für die Mühle mit 8 Mahlgängen nach Aufhebung des 
Bannrechtes kein Nachteil entstanden ist, höchstens aber 1/8 des Mahlgutes 
wird an auswärtige Mühlen abgeholt." 

Aber trotzdem versuchte das Kurfürstliche Rentamt, die 11Staatsdiener11 

zu verpflichten, in der Herrschaftsmühle zu mahlen. Diese wehren sich 
dagegen, und Bürgermeister Arnold beweist dem Rentamt, daß seine 
Familie nie bannpflichtig war. Wie dieser Streit endete, ist aus den Akten nicht 
erkennbar, doch der Vermerk : 11 „nur die Casselischen Diener sind vom 
Bann frei" läßt vermuten, daß die städtischen Beamten unterlagen. 

Im Streit mit dem Rentamt lagen auch die Bierbrauer, die im Jahre 1846 
ihren Mahllohn statt in Naturalien nun in Geld zahlen sollten . Auch hier 
scheint sich das Rentamt mit seinen Forderungen durchgesetzt zu haben . 
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Auch nach Aufhebung des Bannes blieb die Mühlenordnung vom 

29.12 .1820, die in jeder Mahlmühle sichtbar ausgehängt und für jeden 
Mahlgast zugänglich sein mußte, weiterhin gültig. Es scheinen - außer beim 
Abmaltern - nie Verstöße vorgekommen zu sein und auch hier eventuell nur 
unbeabsichtigt, denn die Umsetzung des Paragraphen in der Mühlenord­
nung, der besagte, daß die dem Müller zustehende Mahlfrucht knapp 
gestrichen, dem Mahlgast aber ebensoviel Mehl nach dem selben Gemäße 
gehäuft und zusätzlich v ier Gemäße Kleie zurückgegeben werden, war 
schwierig. 

Mit beigetragen zu der „ Ehrlichkeit" in der Mühle haben sicherlich auch 
die nicht vorher angekündigten Revisionen, die der Marktmeister, der 
Bäckerobermeister und ein Polizeioffizier durchführten nach den Anweisun­
gen des § 36 der Mühlenordnung: ,,Jeden Monat hat ein Mitglied der 
Bäckerzunft und 1 Polizeioffiziant die Mahlmühlen nach Mängeln zu kontrol­
lieren." Vor 1820 gehörte auch der Marktmeister der Kommission an; nach 
diesem Jahr nur noch selten, und ab 1852 werden die Protokolle von drei 
Bäckermeistern und zwei Wachtmeistern unterschrieben. 

Die Mühlenrevisionsprotokolle, die an das Kurfürstliche Kreisamt gingen, 
verzeichnen kaum Beanstandungen, außer den Meinungsunterschieden 
beim Abmaltern. Nach der Mühlenordnung durfte das Abmaltern nur über 
den Malterkästen, die „ganz nahe am Rumpf stehen mußten", vorgenom­
men werden; das Abmaltern über den Trichtern war untersagt. Der Mühlen­
pächter Aulepp, der das der Mühle gegenüberliegende Haus, das spätere 
Buchenauische Haus, besaß und darin wohnte, ließ aber weiter über dem 
Trichter abmaltern, weil dabei kein Getreide verloren ginge. Verboten war 
auch das Abmaltern durch die Müllerburschen, und um Betrügereien 
vorzubeugen, sollten die Mahlgäste, falls sie beim Mahlen anwesend sein 
konnten, ihr Mahlgut selbst abstreichen. Längere Zeit dauerte der Streit über 
das Abmaltern, bis sich 1847 der Mühlenpächter Aulepp den Anordnungen 
des Kurfürstlichen Kreisamtes fügte und auch die bereits im Jahre 1846 
erlassene Verfügung zu erfüllen versprach : 

„ 1 .  eine zum Maltern verwendende gantze Metze nach Eschweger 
Gemäß, versehen mit Eschweger Aiche ist anzuschaffen, 

2. der vorhandenen halben und viertel Metze das Eschweger Aich­
Zeichen aufsetzen zu lassen." 

Da Aulepp im Jahre 1847 aber trotzdem noch mit zwei unterschiedlichen 
Gemäßen abmaltert, werden ihm harte Strafen angedroht, falls bei der 
nächsten Kontrolle andere als die Eschweger Gemäße vorgefunden werden. 

Die Revisionen der Herrschaftsmühle fanden unangekündigt in monat fi·­
chen Abständen statt und dienten dem Schutze der Mahlgäste. So hatten die 
Revisionen zu prüfen, ob 
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alle Beutel in gutem Zustand waren, 
statt der verbotenen Wannen nun „Rümpfe oder Stümpfe" bereitstan­
den, 
die Wannen mit Bürsten gereinigt wurden, 
die Mühlenordnung sichtbar im Gitterschrank aushing, 
nach § 3 die zwei Tafeln aufgehängt waren, ,,auf welche die Mahlgäste, 
so wie sie ihr Mahlgut zur Mühle bringen", notiert werden sollten8l, 
nach § 5 die Frucht zum Brotbacken taugte, 
das Getreide von Mutterkorn frei und von Tollgerste gereinigt war und 
keinen Brand hatte (vorgefundener Brand wurde in zwei „Stürz-Müh­
len aus dem Waitzen" entfernt), 
in allen acht Mahlgängen nach dem Schärfen mit Kleie vorgemahlen 
wurde, 
die Müllerburschen ihren Eid geleistet hatten (So stellten im Jahre 
1849 die Revisoren fest, daß drei der vier Müllerburschen noch nicht 
,,Verpflichtet" waren) . 

Der Bürgermeister hatte jährlich einen Bericht über die durchgeführten 
Revisionen mit den festgestellten Beanstandungen und den Vollzug ihrer 
Beseitigung an das Kreisamt zu geben. Dieser Bericht mußte auch vom 
mitkontrollierenden Polizei-Offizianten unterschrieben werden. 

Ob diese scharfen Kontrollen notwendig oder nur noch ein Relikt aus 
jener Zeit waren, als die Müller zu den „unehrlichen" Berufen zählten, wie 
Schäfer, Bader, Förster, Henker, Abdecker, Spielleute und Leineweber, mag 
fraglich bleiben. Im Würzburger Raum waren die Müller noch im ausgehen­
den Mittelalter verpflichtet, beim Galgenbau zu helfen. Daß es ein Teil der 
Mahlmüller nicht immer ehrlich meinte, beweist z.B. der Ausspruch: ,,Neben 
der Mühle steht ein Sandberg". 

Eine Mühlenrevision dauerte mehrere Stunden und geschah ehrenamt­
lich. Im Schreiben vom 27.3.1846 beschweren sich deshalb die Revisoren 
und bitten um 10 Sgr. Entschädigung, weil „nach einer geschehenen Revision 
unsere Kleider so weiß sind, daß wir sie nur mit großer Mühe wieder rein 
bekommen können". Ihrer Bitte wird aber nicht entsprochen, weil die 
Revision „gesetzlich" sei und nicht von der Stadt angeordnet werde. 

Beschwerden der Mahlgäste waren eine Ausnahme, und so kann 
Bürgermeister Arnold am 25 .3. 1846 an das Kreisamt berichten: 

„Da seit Aufhebung des Bannrechtes jeder Bürger sein Getreide da 
mahlen lassen kann wo er zufrieden gestellt wird, sind Klagen der 
hiesigen Bewohner nicht laut geworden." 

Trotz seltener Beschwerden der Mahlgäste wird die Mühlenkontrolle 
weiterhin streng durchgeführt ; ein Obermeister oder Meister der Bäcker­
zu�ft und einer der beiden städtischen Polizei-Offizianten führten die gesetz-
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lieh vorgeschriebene Revision durch und prüften auch nach § 36 der 
Mühlenordnung, ,,ob die Mühlen auf eine für die Mahlgäste nachtheilige Art 
gestellt sind" . 

Das Wasserrecht 

So sehr sich auch der Müller Aulepp, seine Müllerburschen und die 
Lehrlinge bemühten, das Getreide ihrer Mahlgäste - der Reihenfolge auf den 
beiden Anschlagtafeln nach - prompt am gleichen Tag zu verarbeiten, so 
konnten sie bei niedrigem Wasserstand oder bei Vereisung der Werra die 
angelieferten Mengen nur zu einem Teil vermahlen; und weil es damals bei 
den Bäckern keine größere Lagerhaltung gab und in den privaten Haushaltun­
gen die Vorräte auch nur für eine gewisse Zeit reichten, konnte die Versor­
gung eines Teiles der Eschweger Bevölkerung gefährdet sein . So beschwer­
ten sich im Jahre 1846 die Bäcker und Bewohner, daß sie ohne Mehl seien, 
weil die Mühlen a_m rechten Ufer der Großen Mühle das Wasser entzögen. 

Eine Mehlmühle versorgte je Mahlgang bei voller Auslastung ca. 500 
Menschen . In der sogenannten Großen Mühle aber standen 8 Mahlgänge, 
die fast alle der Mehlgewinnung dienten. 

Um eine dauerhafte Regelung für die Zeiten des „widrigen Wassers" zu 
finden, wird Aulepp ersucht, mit den Mühlenbesitzern vom rechten Ufer zu 
verhandeln. Er macht ihnen den Vorschlag, der Großen Mühle das Wasser 
tagsüber für 14 Stunden zu überlassen, und zwar in der Zeit von 10 Uhr 
morgens bis 12 Uhr nachts. Da jene Mühlenbesitzer aber befürchten, daß 
ihnen das Wasser „abgegraben" werden könnte, kommt vorerst keine 
Einigung zustande. Erst im Jahre 1853, als im November die Werra wieder 
einmal sehr früh und stark vereiste und die Versorgung der Bevölkerung mit 
Mehl gefährdet war, schaltet sich der Bürgermeister ein, und es gelingt ihm, 
folgendes Abkommen zu erreichen: 

Die fünf rechten Mühlen mahlen von 12 Uhr nachts bis 12 Uhr mittags, 
die Große Mühle in den verbleibenden Stunden. Jeder Mühle war erlaubt, 
das Zeitlimit um eine halbe Stunde zu überschreiten. 

Jedoch scheinen sich die Mühlenbesitzer und -pächter in den folgenden 
beiden Jahren immer seltener an das Abkommen gehalten zu haben; denn 
zwei Ehefrauen beschweren sich beim Bürgermeister, daß Aulepp ihr 
Getreide nicht habe mahlen können, weil die Mühlen am rechten Ufer sich 
nicht an die Vereinbarung hielten . Bürgermeister Gebhard erläßt daraufhin 
im Dezember 1855 die Anordnung, daß bei Wassermangel entweder nur 
die Mühlen des rechten Ufers oder Aulepp in den festgesetzten Zeitgrenzen 
mahlen durften. 

Anordnungen und erneute Klagen wegen Nicht-Einhaltung der Vorschrif­
ten ziehen sich über Jahre hin. So wird dann auch der „Mühlenbeständer" 
Aulepp mal wieder vorgeladen, weil er ununterbrochen mahle. Er rechtfertigt 
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sich, daß er wegen des geringen Wasserstandes 30 Tage nicht habe mahlen 
können und in der Stadt nicht mehr genügend Mehl sei. Der Streit um das 
Wasser endet mit einem Kompromiß, der auf den Vereinbarungen des 
Jahres 1853 fußt : 

,, ... daß, wenn z .B. Herr Ackermann um 12 Uhr noch nicht ganz fertig 
mit Walken, der Herr Heinemann, Spillner, Bintzer gerade noch nicht 
ganz fertig mit Schlagen oder Pressen sein würden, diese einzelnen 
Gänge noch 1/2 bis 1 Stunde länger mitgehen dürfen." 

Trotz dieser bürgermeisterlichen, von beiden Seiten akzeptierten Anord­
nung kommt es in den folgenden Jahren doch zu erneuten Auseinanderset­
zungen zwischen den beiden Parteien. Die Mühlenbetreiber des rechten 
Ufers fühlen sich durch den Kompromiß benachteiligt und bangen um ihre 
Existenz; doch scheinen sie die Abmachungen eingehalten zu haben, lehnen 
es aber ab, bei der Aufeisung der Werra bis zum Großen Wehr zu helfen. 
Bürgermeister Gebhard wird auch jetzt wieder eingeschaltet, und nach 
Abwägung der rechtlichen Lage verfügt er, daß nach § 9 der Mühlenordnung 
nur für die Fruchtmühlen ein öffentliches Interesse an einer stetigen Be­
triebsbereitschaft bestünde, diese Mühlen daher allein für die Aufeisung der 
Werra zu sorgen hätten .  Diese Anordnung des Jahres 1861 wird auch vom 
Pächter der Herrschaftsmühle nicht angefochten und bleibt für die folgenden 
Jahre in Kraft. 

Dieser schon im Jahre 1846 ausgebrochene Streit zwischen den Mühlen­
besitzern des rechten Ufers und der Herrschaftsmühle hat seinen Ursprung 
in der bisher ungeklärt gebliebenen Frage, ob die Herrschaftsmühle berech­
tigt ist, das gesamte Wasseraufkommen bei widrigen Wasserverhältnissen 
für sich allein zu nutzen. Diese Differenzen bestanden schon seit der 
Mühlengründung „uffm Roste" und werden später in der Katastervorbe­
schreibung indirekt erwähnt, wenn es heißt, daß die beiden Walkmühlen bei 
niedrigem Wasserstand das Mahlen zugunsten der Fürstlichen Mühle einzu­
stellen hätten. 

Da Wasser der „Betriebsstoff" der Mühlen ist und ohne Wasser „nichts 
läuft", wurde schon sehr früh ein Wasserrecht erlassen. Schon Karl der 
Große hatte die Wasserentnahme der Mühlen geregelt, die salischen . Kaiser 
vervollkommneten diese Anordnungen, und Kaiser Barbarossa erließ dann 
das erste Mühlenregal. Allen Mühlen wurde in den Regalien eine Sonderstel­
lung eingeräumt, den Mehlmühlen aber noch zusätzliche Rechte verliehen, 
da sie die Versorgung der Bevölkerung mit Mehl zu sichern und deshalb 
Stätten des Friedens zu sein hatten. Wer also gegen diese Rechte der 
Mehlmühlen verstieß - wie der Lohmüller Behrend - hatte mit harten Strafen 
zu rechnen. 

Bis zum Beginnn des 19.Jahrhunderts scheinen die Eschweger Mühlen 
insgesamt ihre Wasserentnahme untereinander geregelt zu haben; die zur 
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Verfügung stehende Wassermenge reichte - ausgenommen bei widrigen 
Wasserverhältnissen - für den gesamten Mühlenbetrieb aus. Doch am 
31.Dezember 1 824 wurde im § 1 8  der Mühlenordnung das Setzen eines 
Eichpfahles vorgeschrieben. 

Diese Notwendigkeit war indirekt eine Folge des allgemeinen Wirt­
schaftswachstums jener Jahre; auch die Räder der Eschweger Mühlen 
drehten sich „schneller" und brauchten mehr Wasser. Doch keiner der 
Mühlenbetreiber drängte sich nach einer Wasserkontrolle über die Eich­
pfahlmarke, denn jeder Müller sah in dieser Anordnung Nachteile für seine 
Mühle. Aber schließlich beugten sie sich doch dem Gesetz, machten ihre 
Zustimmung aber von der Gleichbehandlung der Herrschaftsmühle abhän­
gig, die auf ihre angeblichen Vorrechte bei der Wasserentnahme pochte. 

Da vor Ort keine Einigung zustande kam, wandten sich der Landbaumei­
ster und die Hofdomänenkammer im Schreiben vom 25.3. 1 843 an die 
Kurfürstliche Regierung in Kassel und baten zu klären, ob die Herrschafts­
mühle verpflichtet sei, einen Eichpfahl zu setzen: Die Regierung möge klären, 
„in welchen Verhältnissen jene verschiedenen Mühlen sich die Benutzung 
der vorhandenen Wasserkraft theilen sollen ... und ob gewisse Vorrechte 
unter denselben bestehen." 

Die Domänenkammer stellt folgende beiden Lösungen vor und verlangt, 
einen der Vorschläge den Mühlenbesitzern als verbindlich zu unterbreiten : 

1 .  Wenn die Mühlen gewisse Rechte haben, so wäre nach den Ver­
hältnissen des zu deren Betrieb nöthigen Zuflusses die Dauer der 
Perioden zu bestimmen, nach welchen bey unzureichendem Zu­
flusse für alle Werke dieselben abwechselnd zu dessen Benutzung 
gelangen sollten. 

2. Wenn die Herrschaftliche Mühle das in Anspruch genommene 
Vorrecht hat, so wären diejenigen Wasserstände zu bestimmen, 
wobei jene den ganzen Zufluß bedarf und danach alle übrigen 
Mühlen von der Mitbenutzung ausgeschlossen sein sollen. 

In Argumenten und Gegenargumenten versucht jede Seite, für sich 
Nutzen aus diesem Streit zu ziehen, und da keine gütliche Einigung in Sicht 
ist, verfügt die Kurfürstliche Regierung Eichpfähle vor jede Mühle. Doch bleibt 
eine Regelung der Wasserentnahme bei „unzureichendem Zufluß" aus; der 
Streit ist vorprogrammiert, beginnt schon bald und sollte sich über fast zehn 
Jahre hinziehen. 

Das erste „widrige Wasser" zeigte, daß mit der Setzung der Eichmarken 
das Problem nicht gelöst war; deshalb drängten die Mühlenbesitzer des 
rechten Ufers auf eine Neufestsetzung der Wasserentnahme. Nach schwie­
rigen Verhandlungen kommen· sie zu folgender Einigung: 

Die ehemalige Fürstliche Mühle - jetzt die „Große Mühle" - bekommt die 
Hälfte, die anderen Mühlen insgesamt die andere Hälfte des zufließenden 



Wassers. Bei einer Wasserführung von 36 cbm/sec im Mühlenarm entfielen 
auf die Sondermühlen insgesamt 18 cbm, von denen d ie beiden lnnungs­
mühlen 3 3/4 Te il = 4,8 cbm entnehmen durften9l

. 

Bei unzureichenden Wasserverhältnissen verpflichteten sich die Müller 
der Sondermühlen, nur je 1,2 cbm/sec Wasser zu entnehmen, um den 
größeren Teil des Wassers der Mahlmühle wegen einer gesicherten Mehl­
versorgung der Bevölkerung zu überlassen. Die gefundene Lösung sicherte 
jedem Mahlgang fast die gleiche Wassermenge zu. 

Das Wasserrecht, das in den sogenannten Wasserbüchern amtlich 
eingetragen war, gehörte als 11 lmmobilie" zur Mühle und hatte oft einen 
größeren Geldwert als die Mühle selbst. Für jeden Müller war sein Wasser 
das wohl wertvollste Kapital; deshalb achtete er streng darauf, das ihm 
zustehende Wasser auch zu bekommen, und er ließ auch amtlich festlegen, 
wo seine Wasserrechte )agen". An seinen Wassereinlaßschützen waren 
die Eichmarken oder Stauziele sichtbar angebracht, bis zu denen die Schütze 
bei Normalwasser gezogen werden durften. Ein amtlicher Wasserbauaufse­
her setzte diese Marken persönlich und kontrollierte sie. Ihm unterstand ein 
größerer Flußabschnitt, in dem er alle wasserrechtlichen Belange wahrzu­
nehmen hatte. So lesen wir im „Eschweger Anzeiger" unter dem Datum vom 
12.5. 1 839, daß der damalige Wasserbauaufseher Gorth von Gombeth nach 
Albungen verzogen und dort zu erreichen sei . 

Gerinne, Mühlräder und Mahlgänge 

Schon beim Bau der ersten Mühle hier an der Staustufe unter Ludwig 
dem Frommen 1443 mußten vom Baumeister die vorgefundenen Bedin­
gungen in die Bauausführung eingearbeitet werden, denn bei der Errichtung 
von Wassermühlen waren die verschiedensten Faktoren zu berücksichti­
gen: 

Ausschlaggebend waren die zur Verfügung stehende Wassermenge 
und das Gefälle; von ihnen hing die Anzahl der Mühlräder, ihr Radius und die 
Schaufelbreite ab. Am Flußabschnitt unterhalb des Schlosses waren die 
Voraussetzungen, mehrere Mühlräder mit der vorhandenen Wasserkraft 
antreiben zu können, günstiger als am gegenüberliegenden Ufer, neben dem 
späteren sogenannten steinernen Wehr. Hier - an der Staustufe unterhalb 
des Schlosses - war der Pegelunterschied zwischen Ober- und Unterwasser 
größer als drüben am Überlaufwehr; das hatte zur Folge, daß die gesamte 
Fallstrecke des Wassers mit über 25 Meter mehr als doppelt so lang war wie 
drüben 11uffm Roste". 

Auf dieser relativ langen Gefällstrecke konnten mühelos drei Mühlräder 
hintereinandergesetzt laufen. Zu diesem günstigen Faktor kam noch, daß das 
zur Verfügung stehende Wasser zur Zeit des Mühlenbaues und unmittelbar 
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Die Mühlräder der Herrschaftsmühle um 1 900 

danach so reichlich f loß, daß in zusätzlichen Gerinnen noch weitere Räder 
angetrieben werden konnten; nach Hoferock und Dilich damals schon acht 
bis zehn 1 0) . Und a ls man nach dem Neubau der Fürstlichen Mühle nun der 
„Nonnenmühle nicht mehr bedurfte" 1 1 l, verfie l die gesamte Anlage an der 
Mühlenpforte, und das hier oben z .T. künst lich gestaute Wasser wurde frei 
und durch die Verfül lung des über das Werdchen führenden Seitenarmes 
mit seiner gesamten Masse den Mühlen vor der zweiten Staustufe zuge­
führt. 

Nach dem Bau weiterer Sondermühlen „uffm Roste" reichten diese 
Wasser in den kritischen Zeiten zum Betreiben aller Mühlen nicht aus und 
es mußte zusätzlich das damalige von der Natur geschaffene Überlaufwehr 
- das spätere steinerne Wehr - erhöht werden. Nach den jüngsten Bohrun­
gen im Bereich des heutigen Kleinen Wehres lagen die stauenden, aber 
Schwankungen unterworfenen Kiesschichten bis zu zwei Meter unter der 
heutigen Krone. Diese Aufsetzung und Befestigung geschah damals mit 
Kalkquadern . 

Die ersten Mühlräder der Fürstlichen Mühle liefen - hintereinanderge­
setzt - in drei Gerinnen. Da aber in einem gemeinsamen Gerinne die 
Fließgeschwindigkeit des Wassers von den vorderen Rädern gebremst wird, 
kompensierten die Mühlenbauer diesen Kraftverlust, indem sie den hinteren 
Rädern einen größeren Radius gaben und in den Gerinneboden eine 
Dückung (Auswölbung) einbauten. Nach der zur Verfügung stehenden 
Wasserkraft, die über das Mühlrad den Mahlgang trieb, berechnete man die 
Durchmesser der Mühlsteine. Und je nach Steingröße waren zum Betreiben 
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eines Mahlganges 8 bis 12 PS erforderlich (Der Begriff PS ist eine Maßeinheit, 
die aus der Mühlentechnik der Roßmühlen stammt, die mit 2 bis 4 Pferden 
11betrieben" wurden). 

Auf dem Tellgmannschen Foto ist der ansteigende Radius der hinteren 
Räder deutlich zu sehen - in der folgenden Zusammenstellung der Mühlrad­
angaben auch nachzulesen - doch war eine Dückung bei dem relativ großen 
Gefälle des Gerinnebodens nicht erforderlich. 

Was der Erbauer der ersten Mühle mit Gewißheit nicht zu berücksichti­
gen brauchte, war die amtliche Markierung des Wasserzuflusses durch eine 
Breiten- und Höhenbegrenzung; denn fürstliches Eigentum war nicht den 
Regalien unterworfen. Erst später, in Eschwege vermutlich mit dem Neubau 
der Mühle nach dem Dreißigjährigen Krieg, könnte jener Paragraph des 
Mühlenregals beachtet worden sein, der die Wasserentnahme durch den 
Einbau eines Fachbaumes regelte. Die Höhen- oder Eichmarke wurde, wie 
berichtet , erst im 19.Jahrhundert gesetzt. Der Fachbaum, der oberste von 
den vor das Wehr oder Gerinne gesetzten Balken, normierte die Breite des 
zufließenden Wassers und mußte waagerecht liegen. 

Der Fachbaum der Herrschaftsmühle markierte noch über das Jahr 1877 
hinaus den Wasserzufluß und durfte auch beim Turbineneinbau auf Anord­
nung des damaligen Wasserbauinspektors nicht verändert werden. Leupold 
nennt den Fach-, Grund- oder Spundbaum, der unmittelbar vor dem Gerinne 
liegen mußte, das Wichtigste am Gerinne, und er rangierte noch vor dem 
Eichpfahl, der die Höhe des Wasserstandes anzeigte. Der Fachbaum der 
Herrschaftsmühle wird mit im Situationsbericht anläßlich der Verpachtung 
der Mühle an R.H. Döhle erwähnt, wo es heißt, daß die Gerinnewände aus 
Eichenschwellen bestanden, der Boden hingegen aus einer 2 1/2 zölligen 
Bebohlung, und daß vor dem Gerinne der Grund- oder Fachbaum lag. Drei 
Schützen regelten die Wasserzufuhr, und das Vorgesenke aus dreizölligen 
Bohlen reichte weit in die Werra. 

Wenden wir uns nun den Mühlrädern der Herrschaftlichen Mühle zu. 
Mühlräder in mehreren Gerinnen nebeneinander laufen zu lassen, wurde 
schon immer praktiziert, so auch in der Fürstlichen Mühle, wo sich die Räder 
versetzt in drei Gerinnen drehten. Die Skizze wurde nach den Maßen des 
Pachtvertrages angefertigt und entspricht in Zuordnung und Anordnung der 
damaligen Wirklichkeit. 

Da jedes Mühlrad im Wasser wie ein Widerstand wirkt und die Fließge­
schwindigkeit und damit die Kraft des Wassers mindert, müssen die nach­
gesetzten Räder im Gerinne in ihrem Radius vergrößert werden, um einen 
Teil des Kraftverlustes auszugleichen. So war in der Herrschaftsmühle jedes 
nachgesetzte Rad im Durchmesser um 2/3 Fuß größer als das vorhergehen­
de. Alle Mühlräder waren Staberräder mit zwei Reifen aus Nadelhölzern, 
deren eingelegte Schaufeln zum größten Teil aus Buchenholz gefertigt 
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, 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mahlgang 

Lohgang 

Die Mühlräder der Herrschaftsmühle in den drei Gerinnen 

waren. Die Anzahl der Schaufeln in den · Rädern schwankte zwischen 16 im 
vordersten und 28 im hintersten. Weitere Einzelheiten vermittelt die folgen-
de Aufstellung: 

Mahl- Wasser-
gang Wasserwelle rad Schaufeln Bodenstein Läufer 
1 24'=6,72 m 11 1 16 ? ? 
2 38 1/2 '= 11 2/3' 20 Crawinkel Crawinkel 

10,78 m 3 2/3' 3 2/3 1 

11" hoch 14 1
' hoch 

3 32 '=8,96 m 12'4" 20 Crawinkel Crawinkel 
3 2/3 1 3 2/3 1 

1 0" hoch 14" hoch 
4 24 '=6,72 m 13 1 24 Mündener Crawinkel 

1 0"  hoch 12 ' '  hoch 
5 38'=10,64 m 13 2/3' 24 Mündener Crawinkel 

3 2/3 1 3 2/3 ' 
6 32 '=8,96 m 14 1/3' 24 Floh Mündener 

3 2/3 1 3 2/3 1 

6" hoch 12 " hoch 
7 26 '=7,28 m 15 1 28 ? Crawinkel 

3 2/3 ' 
8 39 ' =10,92 m 15 2/3' 28 französ. französ. 

4 '  4 '  
Loh- 32 '=8,96 m 16'4" 24 ? ? 
mühle 3'1 0 ' ' 3'1 0" 

1 0 ' '  hoch ? 
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Die eichene Wasserwelle der Lohmühle hatte einen Durchmesser von 
2 Fuß und das Kammrad den stattlichen Radius von 8 Fuß. Von den 
Crawinkler Steinen ist vermerkt, daß sie aus der Nähe von Naumburg in 
Thüringen kamen und ihre Schrenzen alle 14 Tage geschärft werden mußten. 

Diese unterschiedlich großen, in drei getrennten Gerinnen laufenden 
Räder trieben die Mahlgänge im Unterdeck an, von dem vier Treppen zum 
Mühlenbett führten. 

Der erste Mahlgang war eine Stürzemühle, in der Weizen auf Wunsch 
geschält werden konnte; später wurde noch der sechste Gang zu einer 
solchen Mühle umgerüstet . Stürzemühlen, auch Schälmühlen genannt, sind 
eigene Gänge, deren Steine aus gröberem Sandstein bestehen und auch 
gröber geschärft sind. Der Abstand der Steine muß so weit sein, wie ein Korn 
hoch ist. Im Bodenstein befindet sich in der Mitte eine Öffnung von zwei 
Schuh, durch die Luft geblasen wird, die eine kleine Windmühle (aus vier 
Pappflügeln bestehend) erzeugt. Diese Flügel sind kreuzständig an der 
Eisenwelle, die den Läufer dreht, in der Höhlung des Bodensteines befestigt. 
Das geschälte Gut fällt in ein Windrohr, das die Spreu vom Weizen trennt. 

Der zweite Gang war als Malzschrotgang ausgelegt und diente vor allem 
dem Ausmahlen von Braugerste; der dritte und fünfte Gang waren Mehlgän­
ge und die verbleibenden schroteten das Getreide, konnten aber zum 
Vermahlen des Getreides zu Mehl eingesetzt werden. 

Alle Mehlgänge hatten Beutelkästen: der zweite und sechste je e inen 
englischen, der dritte und fünfte je einen der landesüblichen. In diesen 
Kästen, die es erst seit Beginn des 16.Jahrhunderts bei uns gibt, wird das 
gemahlene Getreide in Mehl und Kleie getrennt. Das geschieht in einem ca. 
1,50 m langen Gazeschlauch mit einem Durchmesser von 15 cm; das 
gemahlene Getreide wird bei diesem Vorgang mit einem Holzschlegel 
mechanisch durch diesen Schlauch getrieben. Das Mehl fällt dabei durch das 
feine Gewebe in den Mehlkasten, die Kleie rutscht weiter in die tiefer 
stehende Kleikiste. 

Das feinste Gewebe kam in frühen Zeiten aus England und lieferte fast 
kleiefreies Mehl; und jeder Bäcker, der auf Qualität achtete, verlangte nur 
Mehl aus englischen Beutelkästen. Die Stadt Nürnberg verfügte in einem 
Erlaß des Jahres 1 701: 

„Sollen die Beutelkästen sauber und wohlverwahret, auch mit guten 
Vorhängen versehen und die Beutel von reinem Englischen Tuch 
seyn." 

Das englische Beuteltuch war teuer, deshalb zögerte so mancher Müller, 
seine Kästen mit diesem Tuch auszustatten. Kursachsen zahlte um 1700 
jährlich zwischen 12 000 und 15 000 Thaler für feine Beuteltuche, die vom 
Ausland bezogen wurden. Für einen Beutel benötigte man ca. 5 Ellen Tuch, 
und jeder Mahlgang verschliß jährlich fünf Beutel. Im 19.Jahrhundert setzte 
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Schematische Skizze einer 11 Deutschen Mühle" mit Steingang 

sich dann die Schweizer Gaze durch, die - über achteckige sich drehende 
Zylinder gespannt - ein noch reineres Mehl garantierte. 

Der Lohmühlengang, vom letzten Räderpaar im ersten und zweiten 
Gerinne angetrieben, befand sich in einem gesonderten Trakt des Unter­
decks, von dem aus auch eine achtstufige Treppe ins Mühlenbett führte. 
Diesen Lohgang hatte der Mühlenpächter Aulepp in seineri ersten Pachtja,h"'. 

ren auf private Kosten eingebaut, in jenen Jahren, als der Boom der Gerber 
einsetzte und die Nachfrage nach Lohe rapide anstieg. 

Der Mühlenhof war im Norden vom Mühlengebäude und den Stallungen 
und im Süden vom Schloß begrenzt; am hinteren Hofende schützte eine 
Bretterwand die Anlage vor Eindringlingen, und an der Mühlgrabenseite 
sperrte ein zweiflügeliges Lattentor mit eisernen Spitzen auf den Latten nach 
Feierabend den Hof von der Außenwelt ab. Die Größe der Anlage betrug: 
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Die zehn Schützen der Freiflut (nach 1 907) 

Wohnhaus, Sta llungen, Hofraum 1/4 Acker 28 Ruthen 
Oberer Hof mit Gesindehaus 22,3 II 

Garten an diesem Hofe 15,4 II 

Zwischen Freigerinne und Schleuse 30 II 

Gemüse-, Gras- und Obstgarten 4 1/4 Acker 36 II 

Zu Aulepps Zeiten gehörten zum „ Inventar": 
37 Äpfel-, 16 Birnen-, 28 Kirsch-, 115 Zwetschgen- und 3 Nußbäume. 

Von der Herrschaftsmühle zur Gesellschaftsmühle 

In dieser Mühle mit den acht Getreidemahlgängen muß ein reges 
Kommen und Gehen stattgefunden haben, mahlte sie doch als einzige in der 
Stadt für ca. 6000 Menschen das Mehl und das Schrot für das Vieh. 

Zur Zeit des Bannes hat der Müller im Dienste der Herrschaft ein 
Mahlbuch geführt und die Einnahmen auf die Metze genau am Wochenende 
abgerechnet . Später - als Pächter - führte er seine Pacht ab; zur Buchführung 
war er nicht mehr verpflichtet, doch behielt er sie im eigenen Interesse bei. 
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Wann der letzte Müller aus seinem Dienstverhältnis ausschied, selbst 
Pächter wurde oder ein anderer - etwa Aulepp - die Mühle pachtete, läßt sich 
nicht rekonstruieren. Im Pachtvertrag vom 8.3.1860 heißt es lediglich, daß 
der Müller Heinrich Ludwig Aulepp die Mühle auf weitere 12 Jahre pachtete; 
und wenn in den Mühlenrevisionsberichten des Jahres 1847 einige Male der 
Name Aulepp erscheint, dann könnte er auch in den Jahren vor 1847 schon 
Pächter gewesen sein. 

Lassen wir es dahin gestellt, ob die Verpachtung der Herrschaftlichen 
Mühle gleich nach dem Tode des letzten Rotenburgers oder erst später 
erfolgte. Aulepps Pachtzeit muß, außer einigen Wasserdifferenzen mit den 
Müllern des rechten Ufers, ohne besondere Vorkommnisse verlaufen sein; 
es existieren keine Aufzeichnungen besonderer Art. Als Aulepp - vermut­
lich aus Altersgründen, eventuell auch wegen des Besitzerwechsels (er 
erlebte die Zeit der Rotenburger Quart, die kurfürstliche und auch die 
preußisch-königliche Epoche) - seine Pachtzeit auslaufen läßt, werden mit 
preußischer Exaktheit die Verkaufsverhandlungen mit den Interessenten 
geführt und in Dokumenten festgehalten. Als Vorspann in den Rechnungs­
büchern bis zum Jahre 1907 steht dann folgende Kurzfassung : 

,,Rechnungen über Einnahme und Ausgabe von der großen Werra­
Gesellschaftsmühle, Mahl- und Lohmühle, nebst Zubehörungen zu 
Eschwege, welche sich früher im Besitze der Fürstlichen Rotenburgi­
schen Herrschaft, dann des Kurhessischen Staates und zuletzt des 
Königlich- Preußischen Domänen-Fiskus befand, seit 1. Februar 1872 
aber käuflich, vermöge Kaufvertrages vom 2. Januar 1873 für die 
Kaufsumme von 32 100 Thaler in den Besitz der gegenwärtigen Geno­
ßenschaft übergegangen ist." 

Am 16. November 1871 wurde die 11domänenfiscalische Werra-Mühle 
vom Königlichen Domänenrentamt Staatsseitig zum Verkauf öffentlich aus­
geboten unter Festsetzung eines Kaufgeldminimum von 26 430 Rthl." Da nur 
das Angebot des Lederfabrikanten Reinhard Brill über 2 1  450 Thaler eingeht, 
wird ein neuer Termin für den 7. Dezember anberaumt. Zu diesem Termin 
erscheint der Tuchmachermeister Magnus Cahn als Wortführer einer 24-
köpfigen Interessengemeinschaft, bietet 32 100 Thaler und erhält den 
Zuschlag, nachdem er sich verpflichtet, die „bedungenen Kosten" von 1070 
Thalern und die Entschädigungskosten an Aulepp in Höhe von 725 Thalern 
(für Lohmühle, Lohschneider, Malzschrotmühle, Stürzemühle und zwei 
französische Mahlsteine) sowie 65 Thaler Unkosten zu übernehmen. Der 
endgültige Kaufvertrag wird am 27. Juni 1872 von 22  Eschwegern, darunter 
18 Lederfabrikanten, unterschrieben. Diese Interessengemeinschaft nennt 
sich 11Mühlengesellschaft" .  
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a = Vorgang 1 = Mehlkammer 
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d = Wohnstube : Abtritt 

1 Zahltisch mit weißem Ölan- o = Fruchtkammer 
strich und 4 Schubladen. Auf der p = Kammer 
Zahlplatte 3 Blechbeschläge m it q = Küche: 
Öffnung für Geldeinwurf Fußboden Gipsestr ich, 

e = Schlafkammer Wände m·it rötlichem 
f = Haupte ingang Wasserfa rbenanstr ich, 
g = Stube Kochherd, Bratherd 
h = Kammer r = Kammer 
i = Kammer s = Stube 
k = Mehlkammer 2/3 ged ielt t = Stube für das Gesinde 
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Erworben wurden : 
Der gesamte Mühlenkomplex, bestehend aus acht Mahlgängen und 

einer Lohmühle nebst folgenden Zubehörungen : 
1. Wohnhaus, Stallung und Scheune 
2. Der sog. obere Hof mit Gesindehaus, Scheuer und Schuppen 
3 .  Garten an diesem Hofe, jetzt wüst 
4 .  Keller unter dem angrenzenden Schloßgarten 
5. Das gehende Mühleninventar 
6. Die drei Mühlengerinne mit dem Vorgesenke und Rechen 
7 .  Das Freigerinne mit dem Mauerwerk 
8 .  Die Schützenbrücke vor dem Freigerinne mit zugehöriger Treppe 
9. Von dem Schleußendamme zwischen dem Freigerinne und der 

Schiffahrtsschleuße die dem ersteren zugewendete noch abzu­
messende Hälfte 

10. 4 1/4 Acker 36 Ruthen Gemüse-, Gras- und Obstgarten am 
rechten Werra- Ufer auf der sog. Müllersweiden. 

Die im § 1 des Vertrages aufgeführten 22 Teilnehmer erwerben die 
Mühle zu „gleichmäßigen ideellen Antheilen" und tragen auch die bedunge­
nen Kosten von · 1070 Thalern zu gleichen Teilen; später müssen diese vom 
Pächter übernommen werden. Jeder ist berechtigt, seinen Anteil an einen 
anderen Gesellschafter zu verkaufen .  Bei einer Strafe von 10 000 Thalern 
aber ist es verboten, Anteile an fremde Personen zu veräußern. 

Ein Gesellschafter- Vertrag grenzt Erlaubtes von Verbotenem ab: So war 
es nicht gestattet, einen Anteil nochmals aufzuteilen, mit Ausnahme der 
Erbfolge. In einem solchen Falle durfte aber ein Erbteil auf höchstens zwei 
Erbberechtigte übergehen, die aber vor der Gesellschaft nur von einem 
vertreten werden konn.ten. Wer seinen Anteil zu verpfänden gedachte, hatte 
eine Conventionalstrafe von 10 000 Thalern zu zahlen; ebenso auch jene, die 
eine Klage auf Teilung des gemeinschaftlichen Besitzes stellen sollten. 

Die Verwaltung der Mühle lag in den Händen der Generalversammlung, 
die aus sämtlichen Gesellschaftsmitgliedern bestand. Die Generalversamm­
lung entschied über sämtliche bauliche Maßnahmen, einschließlich des 
,,gehenden Werkes", und über die Verpachtung. Sie bestimmte den Rech­
nungsführer und ließ sich vom Ausschuß die Jahresrechnung vorlegen. Der 
Ausschuß bestand aus fünf Mitgliedern und konnte die Gesellschaft in allen 
Angelegenheiten vertreten. Er besaß keine Vollmacht, berief aber die 
Generalversammlung ein und leitete sie. 

Streitigkeiten innerhalb der Gesellschaft wurden durch ein Schiedsge­
richt geschlichtet, dem fünf Gesellschafter ehrenamtlich angehörten. Dem 
Urteil hatten sich die streitenden Gesellschafter zu unterwerfen, und sollte 
der Schiedsspruch eventuell durch ein ordentliches Gericht angefochten 
werden, so hatte der „Anfechter" 50 Thaler Strafe zu zahlen und blieb doch 
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an den Beschluß des Schiedsgerichtes gebunden. Die Gesellschaftsmitglie­
der verpflichteten sich schließlich, alle „stuterischen" Bestimmungen treu zu 
erfüllen. 

Die Gesellschafter - die meisten von ihnen Lederfabrikanten - hatten nie 
die Absicht, die Mühle in eigener Regie zu führen; sie sollte verpachtet 
werden. So inserierten sie schon Anfang Januar 1872 in folgenden Zeitun­
gen: Heßische Morgenzeitung (Kassel); Sangershäuser Zeitung; Die Mühle 
( Leipzig); Dorfzeitung ( Hildburghausen); Mühlhäuser Anzeiger; Witzenhäu­
ser Kreisblatt; Göttinger Zeitung; Eschweger Wochenblatt. 

Am 9. Januar 1872 findet mittags eine Generalversammlung im „Hem­
pfingschen Bierlocal" in der Schildgasse (der späteren Pinke) statt, in der die 
Pachtinteressenten ihre Angebote abgeben : R.H. Döhle bietet 1300 Thaler 
und Wilhelm Gerth 1275 Thaler. Da beide Angebote nicht den Erwartungen 
entsprechen, setzt die „Privat-Gesellschaft" die Pacht auf 1600 Reichsthaler 
fest und lädt für den gleichen Tag nochmals ein. 

R.H.  Döhle bleibt einziger Reflektant und akzeptiert die Pachtsumme 
unter der Bedingung, daß die Brückenreparatur zu beider Lasten gehe. Döhle 
verpflichtet sich außerdem, das von der Mühlengesellschaft zu 4 1/2 % 
geliehene Kapital mit 5 % zu verzinsen. Er muß außerdem für den Tuchma­
chermeister Cahn (zur Gesellschaft gehören zwei Tuchmacher) eine Walke 
mit Rauherei einrichten, die von den Rädern der Lohmühle mitbetrieben 
werden soll. Diese Walke hatte das Vorrecht vor den anderen Mahlgängen 
und mußte über deren Räder betrieben werden, falls die Lohmühlenräder 
wegen Wassermangel oder Reparatur nicht liefen. 

So wird dann der Öconom und frühere Gerber Reinhard Heinrich Döhle 
vom 1. Februar 1872 an für vorerst sechs Jahre der Pächter . Zur Sicherheit 
hat Döhle eine hypothekarische Pachtkaution von 3235 Reichsthalern zu 
stellen. 

Nach § 1 Nr.8 des Vertrages mußte den Gartenbesitzern auf „Müllers 
Weiden" der Übergang über die Vogtbrücke weiterhin gestattet werden; und 
als die Stadtwerke diesen Übergang im Jahre 1983 sperren wollten, beriefen 
sich die Gartenbesitzer auf ihre Rechte aus dem alten Vertrag und erreichten, 
daß der Übergang geöffnet blieb. 

Der Pachtvertrag mit Döhle konnte amtlich von der Stadt erst nach 
Anbringung einer Gebäudenummer genehmigt werden. Döhle verpflichtete 
sich, die Mühle „nach bestem Vermögen, jedoch der Mühlenordnung in 
Allem gemäß, zu benutzen, ohne zu einer Afterverpachtung befugt zu sein." 
Ausdrücklich wird im Pachtvertrag betont, daß die Mühlenordnung aus dem 
Jahre 1820 in allen Punkten einzuhalten ist. Außerdem hat der Pächter alle 
Mahlgänge - einschließlich den der Lohmühle - und die gesamte Wohnung 
zu unterhalten, die Obstbäume und die Gärten zu pflegen, Revisionen 
zuzulassen, die Feuervorschriften einzuhalten und den mitbeteiligten Ger­
bern Vorrechte beim Lohmahlen einzuräumen. Für 1 Sack Lohe - 6 Fuß lang 
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und 2 1/4 Fuß breit - durfte er in den Wintermonaten von Dezember bis 
Februar 1 Sgr. 6 Heller, in den übrigen Monaten 1 Sgr. 8 Heller nehmen. 

Döhle führte die Mühle für die Mahlgäste unter ähnlichen Bedingungen 
wie sein Vorgänger Aulepp weiter und malterte mit je vier ganzen, halben, 
viertel, 3/16 und 1/8 meist eisernen Metzen ab. Besondere Vorkommnisse 
scheint es in der sechsjährigen Pachtzeit nicht gegeben zu haben, wenn von 
der Einführung der Rechnungseinheit „Mark" (zu 0,3584 g Feingold) im Jahre 
1873 abgesehen wird. Döhle zahlt vom Pachtjahr 1875/76 4800 Mark, die 
aber in den folgenden Jahren bis auf 6 500 Mark steigt. 

Der abgelaufene Pachtvertrag wird unter neuer Abfassung widerruflich 
bis zum Jahre 1884 verlängert, denn inzwischen hat die Mühlengesellschaft 
im Schreiben vom 9. September 1877 beim Königlichen Hofamt den Einbau 
einer Turbine wegen „Erleichterung des Mahlgangantriebes" gestellt. In 
diesem Antrag heißt es, daß „statt der vorhandenen Wasserräder - seither 
für jeden Gang ein Rad - eine Turbine angelegt wird. Eine Änderung der 
Wassergerinne ist nötig, Fachbaum und Schützen bleiben ... " Mit in die 
Baumaßnahme ist der Neubau der Brücke über die Freischleuse eingeplant, 
weil die 14,6 m langen Balkenträger angefault waren. 

Der zuständige Wasserbau-Inspektor erteilt aber die Genehmigung erst 
,,nach erfolgter Bekanntmachung des Landrathsamtes in öffentlichen Anzei­
gern" und stellt folgende Bedingungen: 

1. Der Fachbaum der Mühlengerinne und deren Weite bleiben un­
verändert oder werden bei Erneuerung in denselben Maßen 
hergestellt. 

2. Der neue Fachbaum wird in derselben Höhe gelegt als der alte 
Obere. 

3. Die beiden Eingänge vor den Turbinen dürfen jede nur 1,85 m 
Breite erhalten. 

4. Vor diesen Eingängen müssen Schützen angebracht werden. 
5. An der sog. Hohl (Nadelwehr, Freifluth) dürfen Veränderungen 

nicht vorgenommen werden. 
6. Es bleiben dem Fiscus nach Einbau der Turbinen alle Rechte 

erhalten. 

Die Königliche Regierung genehmigt am 12. November 1877 den Turbi­
nenbau. Vorverhandlungen über die Lieferung einer Knop-Turbine, die bei 
voller Auslastung 50 PS bringen sollte, waren abgeschlossen, so daß noch im 
November mit den Abrißarbeiten begonnen werden konnte; bereits im 
September waren einige Wasserräder abmontiert worden. Die Arbeiten 
gingen zügig voran und im März 1878 konnte der Mahlbetrieb wieder 
aufgenommen werden. Nach der Abschlußrechnung entstanden Gesamt­
kosten - einschließlich Turbinenhaus-Neubau - von 46.870,84 Mark. Dieses 
Kapital lieh sich die Mühlengesellschaft vom Mitinteressenten E. Schäfer 
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Die ehemal ige Herrschaftsmühle nach dem Turbineneinbau 

zum Zinssatz von 4 1/2 %. Die von der Firma Briegleb, Hansen u .  Co. in Gotha 
gelieferte Turbine kostete 9000 Mark, das Gebälk für das Turbinenhaus 1153 
Mark . Insgesamt wurden 180 Tonnen Zement verbraucht . 

Der Pachtvertrag wird nach der Umstellung auf Turbinenbetrieb im 
Zusatzvertrag vom 4.3. 1880 in einigen Punkten geändert und schon im 
Vorgriff auf weitere 12 Jahre bis 1896 verlängert. Jetzt hat der Pächter alle 
Reparaturen an und im Haus selbst zu tragen, einschließlich „der Instandhal­
tung der Dächer, des Ausweißens der Stuben und Kammern ... Reinigen der 
Küchenherde, Brat- und Dörröfen ... der Ofenröhren, der Räucherkammer, 
der Dielenwände und Staketen." 

Der Pächter hat auch nach dem Turbineneinbau kein Anspruchsrecht bei 
Niedrigwasser, darf auch weiterhin nur mit dem Streichmaß abstreifen und 
ist verpflichtet, eine Waage aufzustellen, damit solche Gäste, die ihr Mahlgut 
wiegen wollen, die Gelegenheit dazu haben . Die Walke und die Rauherei 
müssen bestehen bleiben. Neu im Vertrag ist, daß der Mühlengesellschaft 
das Recht vorbehalten bleibt, jederzeit zum Zwecke einer besseren Ausnut­
zung der Wasserkraft eine zweite Turbine anzulegen. 

Döhle scheint zur Zufriedenheit seiner Kunden und der Gesellschafter 
die Mühle betrieben zu haben, denn am Ende der Pachtzeit im Jahre 1896 
steht einer erneuten 12jähr igen Verlängerung nichts im Wege. Doch sind 
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inzwischen die Zeiten für die Betreiber ·der Sondermühlen schlechter 
geworden ; verwiesen sei auf das Mühlensterben am rechten Ufer. In diesen 
Niedergang wird auch der Lohgang der Gesellschaftsmühle gezogen. 

Daß dieser Lohgang relativ lange dem negativen Trend widerstehen 
konnte, ist in der Zusammensetzung der Gesellschafter begründet, denn 18 
von ihnen waren Lederfarikanten, die ihr Loh kostengünstig in ihrer Gesell­
schaftsmühle mahlen ließen. Aber auch diese Herren konnten rechnen und 
sahen die Entwicklung und den Fortschritt ;  sie erkannten, daß sie durch eine 
Zusammenlegung aller Arbeitsgänge Kosten sparten. So lassen in diesen 
Jahren - so belegen es die Schreiben des R.H. Döhle und seines Sohnes Fritz 
- immer mehr Fabrikanten ihr Loh in den eigenen Fabrikanlagen mahlen. 

Die Zahlen, die Döhle fast jährlich den Gesellschaftern vorlegt, um eine 
Pachtermäßigung von 500 Mark zu erhalten, belegen den Trend der Zeit : 

Es wurden gemahlen : 
1 893: 24 856 Sack Lohe 
1 896 : 1 3 97 4 I I  

1 89 7 : 1 2 6 1 0 II 

II 

I I  

Zum Vergleich : die Löbermühle brachte es in ihrer besten Zeit auf ca. 14 500 
Säcke. 

Beängstigt durch den anhaltenden Verlust schreibt Döhle am 1.2.1896, 
Bezug nehmend auf den Monat Juli 1892, als ihm die Verlängerung der 
Pachtzeit zugesichert wurde: 

,, ... zu dieser Zeit hat auch niemand daran gedacht, daß sich die Ger­
berei so vollständig ändern werde, wie Solches geschehen, ich habe 
im Jahre 1 893 24 856 Sack Lohe gemahlen, 1894 = 24 232 Sack, 
1 895 = 20 604 Sack. Herr E.A. Döhle läßt seit Anfang des Jahres sein 
Loh selbst mahlen, also für mich eine Mindereinnahme von 550,- bis 
600,- Mark. Meine Lasten muß ich aber für die Lohmühle das ganze 
Jahr halten, wenn dieselbe auch manchmal ganze Wochen still steht 
... Außerdem ist die Lage des Mühlgewerbes in der Reihe der Jahre 
aber ganz anders geworden, die großen Dampfmühlen machen alle 
Jahre mehr Concurrenz zu sehr billigen Preisen und bei der Lohnmül­
lerei waren die niedrigen Getreidepreiße in den letzten Jahren sehr 
fühlbar ... außerdem müssen höhere Arbeitslöhne gezahlt werden als 
vor 12 - 15 Jahren, Unfallversicherung, Krankenkasse, Altersversor­
gungs-Beiträge belaufen sich seit zehn Jahren auf eine ersehnliche 
Summe ... " 

Trotz dieses begründeten Antrages und der laut Vertrag eingegangenen 
Verpflichtung, die Werterhaltung der gesamten Mühlenanlage einschließlich 
der Mahlgänge zu garantieren, wird die Pacht nicht ermäßigt. Doch Döhle 
investiert weiter;  so schafft er ein Paar französische Mahlsteine an, die sich 
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Das Foto zeigt die Mühlenanlage nach dem Bau des Turbinenhauses. Vom links 
das Wohnhaus, das bis zu seinem Abbruch im Jahre 198 1  äußerlich nicht mehr 
verändert wurde, ab 1 934 dem freiwilligen Arbeitsdienst als Unterkunft diente 
und später Jugendherberge wurde. 

für die Vermahlung von Roggen und Weizen eigneten. Eine größere Ausgabe 
bringt für ihn das Jahr 1892 . Döhle bittet in diesem Jahr die Gesellschafter, das 
zur Mühle gehörende Wohnhaus um ein weiteres Stockwerk erhöhen zu 
dürfen und schreibt: 

„Meine Wohnräume sind schon lange sehr knapp gewesen, wie dies 
den Herren bekannt ist ... Ich habe die Absicht, auf den vorderen Theil 
der Mühle, des Wohnhauses ein Stockwerk aufzusetzen ... " 

Das Gesuch des Pächters wird genehmigt; Döhle stockt auf. 

Die stetigen Ausgabensteigerungen und die Mindereinnahmen veran­
lassen im Jahre 1892 den neuen Pächter - es ist der Sohn Fritz Döhle - erneut 
um eine Pachtsenkung nachzusuchen, weil z. B. die Versicherungen von 
früher 125 Mark auf 910 Mark gestiegen waren. Die Bitte des Pächters hat 
Erfolg, die Pacht wird auf 6000 Mark gesenkt. 
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Trotz weiterer Modernisierung und Kosteneinsparungen - im Jahre 1903 
wird vom Pächter für über 4000 Mark eine elektrische Beleuchtung installiert, 
da die Gas- und Petroleumskosten jährlich über 1000 Mark betrugen - sind 
die Einnahmen rückläufig. Deshalb bittet Döhle um eine nochmalige Redu­
zierung der Pacht um 500 Mark und schreibt : 

11 • • •  die beiden Leute und die Unterhaltung der Lohmühle betragen 
mehr als die Einnahmen. Zwei weitere Herren wollen das Lohmahlen 
einstellen ... Die Reparaturen sind zu hoch . .. die Unkosten belaufen 
sich jähr lich auf 21 000 Mark ... Außerdem habe ich auch noch eine 
Concurrenz durch die Bintzersche Mühle bekommen, welche mir 
namentlich beim Schroten viel ausmacht." 

Das Gesuch wird von den Gesellschaftern abgelehnt; Döhle zahlt laut 
Rechnungsbuch, das mit dem 1. November 1907 abschließt, weiterhin 6000 
Mark. 

Das Jahr 1907 wird auch für die Schloßmühle ein Schicksalsjahr. Die Stadt 
- bestrebt, die Erzeugung der Elektrizität voranzutreiben, um nicht im Schat­
ten der bereits bestehenden E-Werke in Reichensachsen, Wanfried, Albun­
gen, Niederhone und auch der Döhlschen Anlage in Eschwege zu stehen -
erwirbt am 1.10.1907 die Mühle mit Wasserkraft für 165 300 Mark. 

Da vom Jahre 1878 an bis zum ersten 11Strom-Tag11 am 29.1.1907 die 
Einwohner Eschweges vom Gaswerk mit Licht, Kleinkraft und Kochwärme 
versorgt wurden 1 2 l und die Nachfrage nach elektrischem Strom nur zögernd 
einsetzte, dann aber rapide anstieg, war eine zusätzliche Gewinnung von 
Elektrizität durch einen Generator der Schloßmühle zunächst noch nicht 
erforderlich. Also verpachtete die Stadt die Mühle weiter und behielt trotz­
dem die Kontrolle über 9/ 10 der Wassermenge. Mit dem Erwerb der 
Wasserkraft aus der Döhleschen Kraftanlage im Jahre 1922 bekam sie dann 
sämtliche Wasserkräfte in ihren Besitz. 

Erst im Jahre 1911 erfolgte der Umbau der Mühle zum Elektrizitätswerk 
durch den Einbau einer zweiten Turbine. Die Mahlmühle aber blieb im 
vorderen Teil des Gebäudes mit weniger Mahlgängen bestehen und war 
noch im Ersten Weltkrieg für die Versorgung der Bevölkerung wichtig; an das 
Armee-Corps in Kassel wird am 19.4.1918 berichtet, daß die Schloßmühle 
und deren Speicher 11heute noch bei den nächtlichen Rundgängen bewacht" 
wird. Nach den Ausführungen des Direktors Lüttich vom E-Werk wurde sie 
im Jahre 1929 stillgelegt, nachdem ihre Mahlgänge ab 1912 von jener 
Elektrizität angetrieben wurden, die später den zweiten Todesstoß verur­
sachte. 

Prof. Dr. Hanno Beck aber weiß noch zu berichten, daß er an einem Tage 
- es muß im Frühjahr 1930 gewesen sein - als die Türen der Schloßmühle 
endgültig verriegelt wurden, den letzten Mühlen-Döhle als alten Mann im 
hellgelben Anzug mit braunen Ledergamaschen vor seiner geliebten Mühle 
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hat stehen sehen, wie er sich mit einem letzten Abschiedsblick von ihr 
räumlich trennte; in seiner Erinnerung aber bewahrte er alle guten und 
schweren Stunden, das Rauschen des Wassers und das Drehen der Räder. 
Und eine innere Stimme könnte zu ihm gesagt haben : 

Nun bin ich zu anderem Mahlgang bestellt, 
Zu anderem Wasser und anderem Laub, 
Da rinnt mir das Mehl aus der Mühle der Welt : 
Gemahlener Sand, gemahlener Staub. 
Doch hör ich im Traum 
Den Wellenbaum, 
Und die Weide erschallt, 
Wenn der Weltwind wallt. 

1 )  J. Chr. Hochhuth, S.76 
2) Winkelmann, S. 

Friedrich Schnack 

3) nach mündlicher Mitteilung von H .  Fritsche 
4) Dilich, S. 
5) J. Chr. Hochhuth, S.31 
6) Hessische Landesordnungen, Band 1, S.530ff. 
7) Der offensichtliche Widerspruch bei den Zahlen für die Häuser in den Jahren 1 835 und 

1 837 erklärt sich vermutlich dadurch, daß in letzterem Jahre halbe Häuser, Scheunen usw. 
als ganze Hausnummern gezählt wurden. 

8) Nach § 8 einer entsprechenden Verordnung vom 31 .August 1838 mußte das Mahlgut der 
Mahlgäste mit Nummer in das 61 2seitige Registerbuch, das auf jeder Seite das 
Kreisamtssiegel trug, zusätzlich eingetragen werden. 

9) laut Beleg im Archiv der Stadtwerke 
1 0) Dilich, S.24 
1 1) J. Chr. Hochhuth, S.36 
1 2) Artikel in der Werra-Rundschau, 1 957  
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Anhang 1 

Chr. Eduard Döhle : Meine Erinnerungen an die Gerberinnung 

Ich bin in 1 890 als letzter in der Meisterliste der Gerberinnung eingetra­
gen, der Obermeister war Julius Döhle (Johannes Döhle). Wenige Jahre 
später hat sich die Innung aufgelöst. Vor 100 Jahren hatte die Innung über 70 
kleinere und größere Betriebe und bekamen die reisenden Gerbergesel len, 
wenn sie das Handwerk ansprachen, Unterstützung. 

Die Brückenvorstadt, Brückenhausen, war die bevorzugte Gegend, da 
die Entwässerung günstig, die sog. Schabe nah, ebenso die Lohmühlen, die 
damals doch ganz auf Wasserkraft angewiesen waren. Die Schabe war hinter 
den Mühlen neben dem k l.Wehr und waren dort 2 -3 Reihen Stege mit drei 
starken Eichenbohlengängen, woran die Häute an starken Tauen, welche 
unten ca. 1 m Ketten · mit Knebel hatten, befestigt im Wasser weichten. Zwei 
Häute hingen an den Köpfen zusammen und hiessen eine Trompe und 
wurden a l le paar Tage auf die Ströme der Mühlen gebracht, um ganz salzrein 
zu werden. Nach 8 bis 14 Tage waren die Häute rein und weich und wurden 
dann in die Gerbereien gebracht und in einem Kellerraum luftdicht aufge­
hängt, die sog. Schwitze . Nach zwei bis drei Tagen war die Haarseite leicht 
angefault, sodass die Haare abgeschabt wurden, was von den kleineren 
Gerbern auf der Schabe gemacht wurde. Es war dort eine gemeinschaftliche 
Hal le, wo dann die Häute auch geschoren wurden, die Fleisch- oder 
Aussenseite wurde mit scharfen Degen geglättet. Bei den grösseren Betrie­
ben wurde dies in der eigenen Werkstätte gemacht. 

Es gab 5 Ströme und mußte man sehr aufpassen, dass man zum 
Weichen einen Strom freibekam. In der Zeit um 1886, wo ich mit arbeitete, 
gab es noch mehr als 42 Einze lbetriebe und habe ich manchmal im Winter 
bei starker Kälte um 6 Uhr schon mit der Axt die eingefrorenen Häute 
losgemacht, um sie auf den Strom zu bringen. 

Die Mühlen neben dem Wehr waren folgende : neben der Brücke die 
k leine Lohmühle, wo wir auch betei ligt waren, das zweite Wasserrad in 
demselben Strom trieb die Walk- und Ölmühle der Bintzer . Neben dem 
Gässchen war vorn die Gebhardtsche Lohmühle, Gebhardt waren in Eschwe­
ge, Wanfried und Reichensachsen. Commerzienrat Gebhardt hatte früher 
die grösste Gerberei auf dem Berg, neben der Burggasse. Urgrossmutter 
Heinemann, die Frau vom Lützower stammte daher. 

Hinter der Mühle das zweite Rad trieb das Pumpwerk für die Pumpenge­
sel lschaft von Brückenhausen und hatte früher ein grosses Gestänge auf 
schweren eisernen Walzen, wie in Sooden jetzt noch zu sehen ist. Das 
Wasserbassin und Brunnen war in dem k leinen massiven Häuschen am 
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Werrafluss. Die dritte Mühle gehörte der Tuchmacherinnung als Walkmühle, 
jetzt Elektrizitätswerk. Die vierte Mühle war die Lohmühle der Gerberinnung, 
der fünfte Strom trieb vorn die Ölmühle von Heinemann (Lützow) und das 
zweite Rad eine Lohmühle einer Genossenschaft und ist dann um 1890 nach 
einem Brand von August Döhle zu einer Turbinenanlage ausgebaut worden, 
womit er in der Ölmühle eine Stopfenfabrik betrieb und dann die Kraft nach 
der Gerberei am Markt übertrug, und den Betrieb dorthin verlegte. Jetzt 
Laupert. Vor den Mühlen lagen immer grosse Lohkähne womit die Lohe von 
und nach dem Mühlgraben übergesetzt wurde. 

In der Brückenstrasse war bald in jedem Haus eine Gerberei und wurde 
es meinem Grossvater Chr. Döhle sehr schwer gemacht, sich nach und nach 
auch einige Gruben zu sichern, da die Grossen, wie Kommerzienrat Döhle 
im Haus der jetzigen Kohlenhandlung Döhle Nachf. die Kleinen nicht 
hochkommen lassen wollten. In der Brückenstr. 35 war die Färberei und 
dann Gerberei von Weymar, in 33 Chr. Döhle mit kleiner Gerberei und 
Leimsiederei, in 31 Joh. Döhle, in 29 Fr. Wilh. Döhle, der Turnvater, in 27  
Reinhard Holzapfel, in 25 Ernst Schäfer, in 23 Eduard Schäfer. Auf der 
anderen Seite in 32 ein Heinemann, in 30 Ernst Chr. Döhle, in 28 Ed. Schäfer, 
in 20 Schäfer nachher Rud. Döhle. 

(geschrieben 1906/07) 
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Anhang 2 

Müller und Mühlen in alten Adreßbüchern 

Adreßbuch des Jahres 1877 
Jacob Friedrich Bintzer 
Johannes Bintzer 

Ölmüller 
ÖI/Walkmüller 
Walkmüller 
Lohmüller 
Mühlenpächter 

Vor der Brücke 1 32 
I I  I I  I I  1 3 2 

K. Gottlieb Bachmann 
Behrend 

Am kleinen Wehr 128 
I I  I I  11 1 2 7 

Reinhard Döhle Mühlgraben 2 

Adreßbuch des Jahres 1885 
Baerend, Chr. Lohmüller Brückenstraße 
Bintzer, Friedrich ÖI/Walkmüller 1 1  3 
Bintzer, Jeremias Walkmüller Kleines Wehr 1 
Bintzer, Johannes Ö I/Walkmüller Brückenstraße 3 
Döhle, R.H. Loh/Mahlmüller Mühlengraben 
Eberle, Friedrich Lohmüller • Kleines Wehr 1 
Eberle, Mathias Lohmüller Brückenstraße 1 
Fischbach Mahl- u. Schneidemühlenbesitzer 
Heinemann Chr. Söhne Ölmühlenbesitzer 

Im Adreßbuch des Jahres 1895 keine Veränderungen 

Adreßbuch des Jahres 1897: 
Carl Bi ntzer 
Friedrich Bintzer 
Mathias Eberle 

Brückenstraße 3 
I I  3 
I I  1 

Joh. Friedrich Eberle 

Walk/Ölmüller 
ÖI/Walkmüller 
Lohmüller 
Lohmüller Auf dem kleinen Wehr 1 

Ed. Schäfer/Miteigentümer 
Tuchmacherinnung 
Gerberinnung 
E.Fr. Heinemann/Miteigentümer 
Oscar Pfannkuchen Lohmüller 
R.H. Döhle Mühlenpächter 
Franz Brill 

I I  I I  I I  

I I  I I  I I  

I I  I I  I I  

I I  I I  I I 

I I  I I  I I  

Mühlgraben 1 
I I  1 

I I  1 
II 2 
I I  3 
I I  4 
II 3 

Adreßbuch des Jahres 1899: keine wesentlichen Veränderungen; R. H. Döhle 
ist Eigentümer von Brückenstraße 1. 
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Adreßbuch des Jahres 190 1 
R.H. Döhle u. Gen./Math. Eberle 
Dorothea (Ww. Friedrich Bintzer) 
J. Gebhard/ Fr. Eberle 
Tuchmacherzunft/Fr. Mengel, Walkmüller 
G. Lieberknecht, Zigarrenmacher 
Gerberzunft/0. Pfannkuchen 
(keine Angaben wegen Umbaues) 
Beck, Karl ; Walkmüller 

Adreßbuch des Jahres 1904 
Carl Bintzer/Math. Eberle, 
Joh. u. Dorothea Bintzer, Georg Schäfer 
Jul . Bartholomäus/Carl Hüther 
Tuch macherzu nft/F r. Menge! 
Lohgerberzunft/0. Pfannkuchen 
Kraftanlage Carl Döhle 

Im Berufsregister erscheinen als Müller: 

Brückenstraße 1 
I I  3 

Auf dem kleinen Wehr 1 
I I  I I  I I  I I  

2 
I I  I I  I I  II 

2 
II II I I  II  3 
I I  I I  I I  II  4 

Humboldtstr . 6 

Brückenstraße 1/3 
Auf dem kleinen Wehr 1 

11 11 II II 2 
11 II II II 3 
II II I I  I I  4 

Beck, Karl 
Bintzer, Carl 
Döhle, Friedrich 

Humboldtstr . 6 
Mehl-, Öl- und Walkmüller 
Mehl- und Lohmüller 

Pfannkuchen, 0. Lohmüller, Bettfedernreinigung 

Adreßbuch des Jahres 1907 
Mühle von Witwe Elise Bintzer 

II I I  I I  II  I I  

(Math. Eberle, Invalide) 
Fa . J. Bartholomäus/Karl Hüther 
Stadt Eschwege 
Fa. Karl Döhle ; Korkfabrik, Kraftanlage 

Im Adreßbuch 1 9 13 erscheinen als Müller: 
Witwe E. Bintzer, Öl- und Mehlmühle 
Friedrich Döhle, Mehl/Lohmüller 

Im Adreßbuch 1920 sind verzeichnet: 
Friedrich Döhle, Mühlgraben 
Ölmühle W. Sattler, Torwiese 

Brückenstraße 1 
II 3 

Auf dem kleinen Wehre 1 
II II I I  I I  2/3 
11 1 1 II II 4 
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Anhang 3 

Worterläuterungen 

Barrel (alt) 
Beiderwand 

Biber 
Ceres 

Daumenwelle 

Dregmehl 

Elainseife, Oleinseife 
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Elle 
Erbzins 

Feinlohe 
Flanell 

Flügende Köpfe 
Gehendes • Werk 

Geschoßzins 
Gorcken 

Haarlache 

Köper 

Leinenkuchen 

Lichtfett 

Lindigkeit 
Löber 

Lohstock 

Mahl metze 
Malter ( Kalk) 

Maße 

engl. Maß = 163,8 1 
Grobes Halbwollgewebe mit Leinenkette 
Kräftiger Baumwollflanell mit Köperbindung 
Griechische Göttin des pflanzlichen Wachstums 
Hebewelle mit herausragenden Zapfen, die die 
Stampfen emporheben 
Feinster Lohstaub, der beim Zusammenfegen die 
Atmungsorgane reizte 
Nebenprodukte bei der Talgherstellung mit der 
chemischen Formel C18 H34 02 
56,98 cm 
Steuerabgabe von Grund und Boden 
Endprodukt bei der Lohherstellung 
T�che mit Köperbindung aus Wolle, 
Halb- oder Baumwolle 
Nägel mit breiten Köpfen 
Alle beweglichen Holzteile der Mühle 
Steuern, die auf Häusern und Gütern lagen 
Gurken 
Bezeichnung der Wasserfläche hinter den Müh­
len; hier wurden die Felle vor der Enthaarung 
gewässert 
Eine Fadenverbindung des Gewebes, 
die diagonal verläuft 
(Auch Leimkuchen) Preßrückstände in Ölmühlen, 
die als Heizmaterial verwendet wurden 
Tierisches Fett, das mechanisch zu Brennschnü­
ren geformt wurde 
Weichheit des Stoffes 
Alter Ausdruck für Lohgerber 
Muldenartiger Trog, in dem die Lohe gestampft 
wurde 
Hohlmaß, Getreidemaß 
ungelöschter Kalk wurde in Hohlmaßen verkauft 
Fuß - Naturlängenmaß, schwankte in Deutschland 
zwischen 0,24 und 0,35 m, in Hessen 28,85 cm 
Maas - Hohlmaß, etwa 2 Liter 



Maße 

Mitmeister 

Mühlarzt 

Mühlenzins 

Münzen 

Najaden 
Rasch 

Rinden lohe 

Rothgerber 
Weißgerber 

Rübsen 

Schabe 

Scheibe (Kalk) 

Scherben 

Wascherde 
Weißgerber 

Zeuge 

Malter - Raummaß unterschiedlicher Größe 
Eschweger Malter = 4 Scheffel = 1 6 Metzen 
(1 Hessische Metze = 10,46 1) 
Ruthe - eigentlich Längenmaß (14 Fuß = 3,989 m); 
hier aber oft im Sinne von Quadratruthe gebraucht 
als Flächenmaß = knapp 16 qm (15,92 qm) 
Zoll - Längenmaß, 1/12 oder 1/10 Fuß ""' 2,6cm 
Tuchmachermeister, der nur aufgrund seiner 
Verdienste oder Abstammung in die Zunft 
aufgenommen wurde 
Mühlenbauer, der die gehenden Werke der 
Mühlen überwachte und reparierte 
setzte sich in Eschwege aus Kloster- und 
Amtszins zusammen 
1 Rt. (Reichstaler) = 32 • A (Albus); 
1 A =  12 H I  (Heller); 1 Taler = 20 Sgr (Silbergroschen) 
1 Sgr. = 12 HI 
Wassernymphen 
Gröberer schwach gewalkter Kammgarnstoff 
Schälrinde von jungen Eichen oder 
anderen Bäumen, wird gemahlen 
Diese gerbten grobes Leder 
Sie gerbten feines Leder 
ölhaltige Nutzpflanze der Kreuzblütlergattung 
(ähnlich dem Raps) 
Schabeplatz hinter den Mühlen, wo die Häute von 
Haaren gereinigt wurden 
Gelöschter Kalk wurde in rechteckiger Form 
abgestochen und in Scheiben verkauft 
Flache Gesteins- und Ziegelbrocken aller Art zum 
Ausbessern der Gefache usw. 
Feinkörniger Ton mit Waschzusätzen 
siehe Rothgerber 
Wollstoffe 
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